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gann und von 1—2 niedere Zweige folgen ließ. Die letzte öffent

liche Stunde war des Sonnners von 4—5, vom ersten Octbr. bis

X. Jan. aber von 3—4 (Mise. ititb lud. lect. hiein. 1586, 1588).

Der öffentliche Unterricht umfaßte also täglich mit weiser Unter

brechung 5 Stunden,^) von denen 2 des Vormittags und 3 des

Nachmittags gegeben wurden.

Der Mittwoch Nachmittag sollte, nachdem die Gesangstunde

gehalten war, frei sein (Mise.;) nach dem Index lect. auct. 1579

Mittwoch und Sonnabend die 1. und 3. Stunde Nachmittags.

Wenn an diesen Tagen nicht zum Abendgebete gegangen wurde,

wurde den Schülern Erlaubniß gegeben, spazieren 31t gehen, oder

zu spielen. 75 )

Unterricht der Visit. 1538: Die Stunde nach Mittage sollen sie
mit den anderen in der Musica geübt werden und die Sachs.
Schulordn, bestimmte iür die Singübungen die Stunde von 12—1;
so zu Stettin 1565, Hasselbach 1851, 22; zu Weilbnrg 1592;
Elchhoff S. 37; 1562 zu Weimar; Heiland 16; 1594 zu Grei
fenberg; Niemann, Gesch. der Stadt Greifenb. 1862, 111; zu
Siegen 1604; Prgr. 1859, 18;'zu Budiffin 1700; Prgr. 1863,
30;' zu Walkenried; Volckmar, Gesch. der Klostersch. Walkenr.
1857, 62; zu Hamburg 1537; Calmberg, S. 46; zu Saarbrücken
Peter, Prgr. 1863, 32; zu Wittenberg 1623; Spitzner 125.

u) Der Unterricht bei den Schulen der Reformatorelt dauerte
5-6 Stunden täglich; Schmid, Encycl. 2, 639; in den höheren
Stadtschulen beschränkte sich die Zahl der wöchentlichen Stunden
auf 21—22, wodurch der freien L&gt;elbstthätigkeit mehr Spielraum
überlassen und eine größere individuelle Ausprägung der Geister
und Charaktere gewonnen werden konnte. K. Schmid, Encycl.
2, 640. K. Schmidt, Gesch. der Erz. und des Untere., 1863, 205.
In Schulpforte wnrdeu im 16 Jahrh, täglich nie mehr als 5
Stunden, mit Unterbrechung, ertheilt; Schmidt und Kraft, die
Landesschule Pforte; 1814, 14; zu Stralsund 5 Stunden (2 des
Vorm., 3 des Nachm). Zober 1!., Seite 7; zu Duisburg täglich
nur 4; Köhnen, zur Gesch. des G. zu Duisb. 1850, 9; zu Cassel
täglich 5-6 Stunden; Weber, Prgr. 1844, 32, ebenso zu Dort
mund, Mellmann S. 15; zu Weilbnrg 6 (Vorni. 3 und Nachm.
3); Eichhoff, Gesch. des G. zu Weilb.; 1840, 33; deßgl. zu Stral
sund ; Zober I., 36. Der öffentlichen Stunden sind zu Osnabrück
mit Einschluß der Disput, im 16. Jahrh. 21, oder wenn die 3.

Nachmittagsst. gehalten wurde, 25; Hartmann, das Rathsgymn.
zu Osnab. 1865, 19.

 75 &gt; Stach Bngenhagens Schulordnung v. I. 1529 war zu


